
 
 

  

Hospiz-Seminar 

„Trauer kompakt – Erste Wege 

im Trauerprozess“ 

  

Freitag, 30. Juni 2023, 10.00 bis 

17.00 Uhr und Samstag, 1. Juli 

2023, 10.00 bis 15.30 Uhr 
 

Referentin:  

Marion Zwilling 

Dozentin für Trauerbegleitung 

 

 

Veranstaltungsort: 

Begegnungszentrum Haus Sonneck,  

Marburg 

 

Anmeldungen unter: 

Kerstin.stark@diakonie-hessen.de  

 

Anmeldeschluss:  

2. Juni 2023 

 

Kosten:  

Teilnehmer*innenbeitrag: € 298,00 

(incl. Übernachtung und Verpflegung) 
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Veranstalter 

 
Diakonie Hessen 

Abteilung Gesundheit, Alter, Pflege 

AG Hospizarbeit und Sterbebegleitung 

Dr. Angela Rascher 

Kölnische Straße 136 

34119 Kassel 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abteilung 

Gesundheit, 

Alter, Pflege 

(GAP) 

30. Juni / 1. Juli 

2023 

 



 

  
 

 

Hintergrund 

 

Trauer ist sehr individuell und persönlich! 

Es ist eine schwerwiegende Erfahrung, mit der 

jede*r anders umgeht und jede*r seinen 

eigenen Weg in und mit der Trauer geht.  

Trauer ist keine Krankheit, die man behandeln 

muss. Sie ist eine Reaktion auf einen 

schweren Verlust.  

 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Menschen auf ihrem Trauerweg ein Stück zu 

begleiten, bedeutet 

➢ unterstützend, 

➢ Halt gebend, 

➢ zuhörend, 

➢ aushaltend 

den Trauerprozess zu unterstützen, damit der 

eigene Lebensweg ohne den 

„Lieblingsmenschen“ fortgesetzt werden kann. 

Wir möchten in diesem Seminar den folgenden 

Fragen nachgehen: 

• Wie kann das genau aussehen, das 

Begleiten? 

• Wie lange begleite ich? 

• Was ist zu bedenken? 

• Darf ich eine Begleitung ablehnen? 

 

 

 

Hinweis  

Mitarbeitenden in Hospizgruppen auf dem 

Kirchengebiet der EKKW, die Mitglied der 

Arbeitsgemeinschaft Hospizarbeit und 

Sterbebegleitung der Diakonie Hessen sind, 

werden die Tagungskosten – auf Antrag – zu 

100% als Fort- und Weiterbildungskosten 

erstattet.  

 

Der Antrag ist vom Träger der Hospizgruppe 

an den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der 

Diakonie Hessen zu richten.  


